
Übersicht Infektionsschutzregelungen in Einrichtungen für  

 Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf  

 Menschen mit Behinderungen 

 

 

1. Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf 

Einrichtungen der Kurzzeitpflege 

Anbietergestützte ambulant betreute Wohngemeinschaften nach § 4 Abs. 2 WTPG 

 

a) Ausgangsregelungen: 

§ 6 Abs. 5 CoronaVO 

 

Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und 

Unterstützungsbedarf und ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach § 4 Absatz 2 

WTBG haben das Verlassen sowie unverzüglich die Rückkehr in die Einrichtung bei der Ein-

richtung anzuzeigen. Während des Aufenthalts außerhalb der Einrichtung sind Sozialkontakte 

außerhalb des öffentlichen Raums zu mehr als weiteren vier Personen verboten. Bei der 

Rückkehr in die Einrichtung ist beim Einlass unverzüglich eine Händedesinfektion vorzuneh-

men. Bewohnerinnen und Bewohner, die die Einrichtung verlassen, sind verpflichtet, nach der 

Rückkehr in den Gemeinschaftsbereichen der Einrichtung für die Dauer von 14 Tagen eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn dies nicht aus medizinischen Gründen oder aus 

sonstigen Gründen unzumutbar ist. Das gilt entsprechend, wenn die Bewohnerin oder der Be-

wohner in einem Doppelzimmer lebt, in Situationen, in denen dort ein Mindestabstand von 1,5 

Metern zu Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern nicht eingehalten werden kann. 

 

b) Besuchsregelungen: 

§ 4 CoronaVO Besuchsregelungen 

 

(1) Ein Besuch ist bei Einrichtungen nach § 1 Nummer 3 nach Maßgabe der Absätze 2 bis 

12 zulässig. Die Leitung der Einrichtung hat die Besucherinnen und Besucher im Bereich der 

Zutrittsstellen der Einrichtung deutlich sichtbar in geeigneter Weise auf diese Maßgaben hin-

zuweisen. 

(2) Pro Bewohnerin und Bewohner ist pro Tag grundsätzlich ein Besuch nur durch maximal 

zwei Personen gestattet. Die Leitung der Einrichtung hat dafür Sorge zu tragen, dass diese 

Maßgabe eingehalten wird. Sie kann hiervon Ausnahmen zulassen, insbesondere für nahe-

stehende Personen im Rahmen der Sterbebegleitung. Die Leitung der Einrichtung legt unter 

anderem in Abhängigkeit ihrer personellen Kapazitäten und der örtlichen Gegebenheiten die 

Zeiten fest, während derer Besuche in der Einrichtung möglich sind. Ferner kann die Leitung 

der Einrichtung die Zeitdauer der Besuche pro Bewohnerin und Bewohner festlegen. 

(3) Der Besuch durch Personen,  

 



1. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn 

seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, 

ist nicht gestattet. Wenn diese Personen eine Einrichtung zum Zweck der Aufnahme betreten 

wollen, ist vorab das Einverständnis der Leitung der Einrichtung einzuholen. 

(4) Besuchswünsche sollen bei der Leitung der Einrichtung spätestens 24 Stunden vorab 

fernmündlich, schriftlich oder auf elektronischem Wege angemeldet werden. Die Leitung der 

Einrichtung bestätigt den Besuch oder informiert und begründet rechtzeitig, wenn und warum 

dem Besuchswunsch nicht entsprochen werden kann. In diesem Fall sind von der Leitung der 

Einrichtung zeitnahe Alternativvorschläge zu unterbreiten. 

(5) Vor oder beim Betreten der Einrichtung ist eine Händedesinfektion durchzuführen.  

(6) Besucherinnen und Besucher haben zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner 

während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung eine nicht-medizinische Alltagsmaske 

oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn dies nicht aus medizini-

schen Gründen oder aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist.  

(7) Besucherinnen und Besucher müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu ande-

ren Personen einhalten. Die Leitung der Einrichtung kann Ausnahmen hiervon zulassen, bei-

spielsweise im Rahmen der Sterbebegleitung oder zur Unterstützung der Bewohnerinnen und 

Bewohner bei der Nahrungsaufnahme. Sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden 

kann, sind weitere gebotene Schutzmaßnahmen zu ergreifen, beispielsweise das Tragen von 

Schutzkitteln. 

(8) Besuche sind nur im Bewohnerzimmer, in Besucherzimmern oder anderen geeigneten 

Besucherbereichen zulässig. Besuche im Bewohnerzimmer können von der Leitung der Ein-

richtung ausgeschlossen werden, wenn Besucherzimmer oder andere geeignete Besucherbe-

reiche vorhanden sind. Im Falle der Sterbebegleitung oder bei bettlägerigen Bewohnerinnen 

und Bewohnern mit behinderungsspezifischen Bedarfen sind abweichend von Satz 2 Besu-

che auch im Bewohnerzimmer zu ermöglichen. 

(9) Die Leitung der Einrichtung hat, ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung ge-

genüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG, die folgen-

den Daten bei der Besucherin oder dem Besucher zu erheben und zu speichern: 

1. Name und Vorname der Besucherin oder des Besuchers, 

2. Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs, 

3. besuchte Bewohnerin oder besuchter Bewohner, und 

4. Telefonnummer oder Adresse der Besucherin oder des Besuchers. 

Die Daten nach Satz 1 Nummern 1 und 3 sowie das nach Satz 1 Nummer 2 erfasste Datum 

des Besuchs darf die Leitung der Einrichtung auch für die Zugangskontrolle nach Absatz 2 

verwenden. Die Besucherin oder der Besucher darf die Einrichtung nur besuchen, wenn sie 

oder er die Daten nach Satz 1 der Leitung der Einrichtung vollständig und zutreffend zur Ver-

fügung stellt. Diese Daten sind von der Leitung der Einrichtung vier Wochen nach Erhebung 

zu löschen. Die allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

bleiben unberührt. 



(11) Tritt in Einrichtungen nach § 1 Nummer 3 ein SARS-CoV-2-Infektionsfall auf, ist das 

weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt abzustimmen. Die Ausgangsregelungen nach § 6 

Absatz 5 CoronaVO sowie die Besuchsregelungen nach den Absätzen 2 bis 10 können erfor-

derlichenfalls durch die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständige Behörde eingeschränkt 

oder ausgesetzt werden. 

(12) Die Leitung der Einrichtung hat in einem einrichtungsspezifischen Besuchskonzept, das 

die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt, festzulegen, wie sie Besuche und Zutritte nach 

den Maßgaben der Absätze 2 bis 10 ermöglicht. Über die in den Einrichtungen getroffenen 

Besuchsregelungen ist durch die Leitung der Einrichtung in einer vor Zutritt gut sichtbaren 

Weise, beispielsweise durch einen auffälligen Aushang an den Zugangstüren oder durch ein 

Merkblatt für die Besucherinnen und Besucher oder auf der Homepage der Einrichtung, zu in-

formieren. Ausgenommen von den Regelungen nach den Sätzen 1 und 2 sind Einrichtungen 

für Menschen mit Behinderungen, wenn mit Blick auf die körperliche Konstitution der Bewoh-

nerinnen und Bewohner nicht von einer erhöhten Vulnerabilität der Bewohnerinnen und Be-

wohner ausgegangen werden muss. Die Leitung der Einrichtung entscheidet, ob eine Aus-

nahme nach Satz 3 vorliegt. In Einrichtungen, die stationäre Leistungen zur medizinischen 

Vorsorge oder Rehabilitation erbringen, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend, wenn sie 

Kurzzeitpflege nach § 149 des Elften Buchs Sozialgesetzbuch erbringen. 

 

c) Zutritt externer Dritter: 

§ 4 Abs. 10 CoronaVO Besuchsregelungen 

 

Der Zutritt von externen Personen zu den in § 1 Nummer 3 genannten Einrichtungen aus 

sonstigen, insbesondere beruflichen Gründen ist mit Zustimmung der Leitung der Einrichtung 

gestattet. Im Falle der Gewährung des Zutritts sind geeignete Vorkehrungen zum Infektions-

schutz zu treffen. 

 

d) Personal: 

§ 6 Abs. 4 CoronaVO 

 

Den in § 7 genannten Personen* ist der Zutritt zu den in Absatz 1 und 2 genannten Einrich-

tungen untersagt. Wenn diese Personen eine Einrichtung zum Zweck der Behandlung oder 

Aufnahme betreten wollen, ist vorab das Einverständnis der Leitung der Einrichtung einzuho-

len. Ausnahmen von Satz 2 sind nur in Notfällen zulässig. Soweit möglich, sind auch in diesen 

Fällen Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu ergreifen. 

 

* Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 

Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome 

eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 

 



2. Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen  

Anbietergestützte ambulant betreute Wohngemeinschaften nach § 4 Abs. 3 WTPG 

 

a) Ausgangsregelungen: 

 

Keine Einschränkungen 

 

b) Besuchsregelungen: 

§ 4 CoronaVO Besuchsregelungen / § 4 Abs. 12 Satz 3 und 4 CoronaVO Besuchsrege-

lungen 

 

 Besuchsregelungen wie Pflege, aber: 

 Ausgenommen von den (Besuchs-)Regelungen (…) sind Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen, wenn mit Blick auf die körperliche Konstitution der Bewohnerinnen und 

Bewohner nicht von einer erhöhten Vulnerabilität der Bewohnerinnen und Bewohner aus-

gegangen werden muss. Die Leitung der Einrichtung entscheidet, ob eine Ausnahme 

nach Satz 3 vorliegt. 

 

 

c) Zutritt externer Dritter: 

§ 4 Abs. 10 CoronaVO Besuchsregelungen 

 

Der Zutritt von externen Personen zu den in § 1 Nummer 3 genannten Einrichtungen aus 

sonstigen, insbesondere berufli-chen Gründen ist mit Zustimmung der Leitung der Einrichtung 

gestattet. Im Falle der Gewährung des Zutritts sind geeignete Vor-kehrungen zum Infektions-

schutz zu treffen. 

 

d) Personal: 

§ 6 Abs. 4 CoronaVO 

 

Den in § 7 genannten Personen* ist der Zutritt zu den in Absatz 1 und 2 genannten Einrich-

tungen untersagt. Wenn diese Personen eine Einrichtung zum Zweck der Behandlung oder 

Aufnahme betreten wollen, ist vorab das Einverständnis der Leitung der Einrichtung einzuho-

len. Ausnahmen von Satz 2 sind nur in Notfällen zulässig. Soweit möglich, sind auch in die-

sen Fällen Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu ergreifen. 

 

* Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 

Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome 

eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 

 


